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Eine Bürde mit der Würde

Doris Pfabigan, Wien1

Zusammenfassung
In diesem Artikel werden prominen-
te Ansätze der Idee der Würde skiz-
ziert, deren Schwächen und Stärken 
aufgezeigt und Intentionen für das 
Alltagshandeln deutlich gemacht. 
Gezeigt werden soll, dass es in der 
Frage der Würde nicht um ein abs-
traktes Ideal geht, sondern um kon-
krete Grundbedingungen, die das 
Gelingen der Selbstdarstellung als 
individuelle Persönlichkeit erst er-
möglichen. Herausgestellt werden 
soll, dass der mit der Würde ver-
bundene Anspruch auf Achtung ei-
nen konkreten Gestaltungsauftrag 
und eine Schutzfunktion impliziert, 
insbesondere jenen Menschen ge-
genüber, denen der Achtungsan-
spruch nicht wie selbstverständlich 
zuwächst.

Warum dieser Titel?

Dieser Titel für den folgenden Bei-
trag erschien mir deshalb ange-
messen, weil Menschenwürde ein 
ebenso schillernder wie schwie-
riger philosophisch-ethischer Be-
griff ist, dessen Bedeutung und 
Reichweite in und zwischen unter-
schiedlichen Fachdisziplinen sehr 
kontrovers diskutiert wird. Hat uns 
die Natur oder Gott mit würdebe-
gründenden Eigenschaften ausge-
stattet? Oder ist es die Fähigkeit 
zur moralischen Autonomie, die 
der Menschheit einen unvergleich-
lichen moralischen Wert verleiht? 
Besonders markant formulierte 
Arthur Schopenhauer seine Skepsis 
gegenüber diesen Vorstellungen. 
Der Philosoph empfand es als Iro-
nie, den Begriff der Würde auf „ein 
am Willen so sündiges, am Geiste 
so beschränktes, am Körper so ver-
letzbares und hinfälliges Wesen 
wie der Mensch ist“, anzuwenden 
(Schopenhauer 1965, 239). Aber 
allen Einwänden zum Trotz, die 
auch heute von unterschiedlichen 
Seiten eingebracht werden, ist 
Menschenwürde zu einem kons-
titutiven Element der Charta der 
Vereinten Nationen und auch der 
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte und damit zu einem 
geradezu konkurrenzlosen, aber 
dennoch umstrittenen Zentralto-
pos unserer Moralsprache gewor-
den. Sicher ist es richtig, gegenüber 
„großen Worten“ misstrauisch zu 
sein, doch der Begriff „Würde“ 
hat eine Bedeutung und steht für 
etwas. Allerdings bedarf es einer 

Klärung der unterschiedlichen Be-
gründungsmuster der Würdeidee, 
um dem Begriff Konturen für eine 
Verständigung über Professions- 
und Institutionsgrenzen hinweg zu 
verleihen. Dies wird im Folgenden 
versucht. 

Würde als Wesenseigenschaft

Im Artikel 1 des deutschen Grund-
gesetzes heißt es, „die Würde des 
Menschen ist unantastbar, sie zu 
achten und zu schützen ist die 
Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt.“ Fasst man den ersten Satz-
teil als Deskription auf, also als Be-
schreibung, so kann dahinter die 
Idee vermutet werden, dass es sich 
bei der Würde um eine Wesensei-
genschaft des Menschen handelt. 
Diese Auffassung liegt beispiels-
weise der religiös-metaphysischen 
Würdeidee zugrunde, die sich ab 
dem frühen Christentum zu ver-
breiten begann. Die Frage, warum 
dem Menschen Würde zukommt, 
wird bei dieser Konzeption damit 
beantwortet, dass er nach dem 
Ebenbild Gottes geschaffen wurde 
und sich die Herrlichkeit Gottes in 
ihm widerspiegelt. Es ist also nicht 
das Menschliche selbst, das die 
Achtung vor dem Menschen be-
gründet, sondern der Abglanz des 
Göttlichen, ungeachtet dessen, ob 
dieser sich nun in der Seele, im 
Körper oder wo auch immer nie-
derschlägt. Da jeder Mensch ein 
Geschöpf Gottes ist, kommt auch 
allen im gleichen Maß Achtung zu. 
Die Unterschiede zwischen den 
Menschen sind angesichts des 

Göttlichen ebenso unwesentlich 
wie die Differenzen zwischen end-
lichen Zahlen für einen Mathema-
tiker, der sich mit unendlichen Zah-
lenreihen beschäftigt (vgl. Margalit 
1999). Da die so verstandene Men-
schenwürde von Gott empfangen 
wird, ist sie für jedermann, auch 
für Staat und Gesellschaft, unan-
tastbar. 

Die Schwierigkeit, die sich aus die-
ser Konzeption der Menschenwür-
de ergibt, ist, dass diese spezifisch 
religiöse Anschauungen voraus-
setzt, die nicht von allen Menschen 
gleichermaßen geteilt werden. 
Darüber hinaus erübrigt sich jede 
Überlegung zum ethischen An-
spruch auf Schutz der Menschen-
würde sowie damit verbundener 

1 Der Beitrag ist die Artikelfassung des Vortrags beim Gestalt-Café der ÖAGP in Wien am 28.3.2017.
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Rechtsansprüche, wenn die Wür-
de des Menschen tatsächlich von 
außen nicht verletzt werden kann. 
Denn, wie der Soziologe und Gesell-
schaftstheoretiker Niklas Luhmann 
in seinen Ausführungen „Grund-
rechte als Institution”, betont, kann 
man Rechte nur auf etwas haben, 
was man auch verlieren kann (Luh-
mann 1999, 59). 

Auch Immanuel Kant, der Philo-
soph und säkulare Denker, welcher 
die zeitgenössische Diskussion um 
die Menschenwürde am nachhal-
tigsten beeinflusst hat, konzipiert 
diese als Wesenseigenschaft des 
Menschen. Kant spricht davon, 
dass man den Menschen aus drei-
erlei Perspektive betrachten kann: 
Als Mensch im System der Natur 
mit seinen Bedürfnissen und Nei-
gungen ist er ein Wesen, das den 
gleichen Wert wie ein Tier hat. 
Der Mensch als Wesen gesehen, 
das aufgrund seines Verstandes 
Zwecke setzten kann, verleiht ihm 
aus der Sicht Kants nur den äuße-
ren Wert seiner Brauchbarkeit im 
Verhältnis zu andern. Im Rahmen 
dieser Perspektive kann jemand 
beispielsweise die Frage stellen, ob 
eine Psychotherapeutin, die dieser 
oder jener Schule angehört, pas-
sender ist, um Anliegen und Prob-
leme zu besprechen. Nach Kant ist 
aus moralischer Perspektive gefor-
dert, den Menschen immer auch 
als Wesen zu betrachten, welches 
das Potential hat, sich selbst ein 
Gesetz zum moralischen Handeln 
zu geben. Als dieses Wesen besitzt 
der Mensch Würde. Durch die Aus-
übung seiner Sittlichkeit wird der 
Mensch zum Zweck an sich selbst. 
Der praktische Imperativ, der sich 
daraus ergibt, lautet:

„Handle so, daß du die Menschheit so-
wohl in deiner Person, als in der Person 
eines jeden anderen jederzeit zugleich 
als Zweck, niemals bloß als Mittel brau-
chest.” (Kant 2004, 79) 

Das moralische Gesetz verbietet 
es, Personen so zu behandeln, als 
hätten sie nur einen Wert in Rela-
tion zu den Gefühlen oder Wün-
schen eines anderen. Mit dieser 
kategorisch geltenden Verpflich-
tung zieht Kant gewissermaßen 
eine „Firewall“ gegen die vollstän-
dige Ökonomisierung des Lebens 
ein. Uns vertraute Situationen, die 
mit Kant gedacht gegen das Instru-
mentalisierungsverbot verstoßen, 
sind zum Beispiel: wenn Menschen 
neue Arbeitssklaven ohne Rech-
te sind und als rein ökonomisch 
interessante Größe diskreditiert 
werden; wenn Personengruppen 
das Stigma der (ökonomischen) 
Last für die Restgesellschaft ein-
geschrieben wird, sobald sie aus 
dem Produktionsprozess herausfal-
len, wie beispielsweise die Gruppe 
der alten pflegebedürftigen Men-
schen; wenn Personengruppen 
wie Flüchtende durch die Referenz 
auf Naturphänomene wie Flücht-
lingsflut, Flüchtlingswelle oder 
Flüchtlings-Tsunami schleichend 
entmenschlicht werden, als essen-
ziell angsteinflößend und damit als 
schuldhafte Auslöser von Angst-
reaktionen der Aufnahmegesell-
schaft gebrandmarkt werden. 

Das Instrumentalisierungsverbot 
und damit die Würde wird hier aus 
Sicht Kants verletzt, weil die von 
solcherlei Praxen betroffenen Per-
sonen genötigt werden, „sich selbst 
im Vergleich mit uns gering zu 
schätzen“, womit den Betroffenen 
„der Wert entzogen“ wird, den sie 
„sich selbst zu setzen befugt“ sind. 
Darüber hinaus wird durch der-
artige Umgangsformen das Recht 
der betroffenen Personen unter-
graben, sich „mit jedem anderen 
dieser Art [Menschen] messen und 
auf dem Fuß der Gleichheit schät-
zen“ zu können (Kant 2004a, 338).
Aus vernunftphilosophischer Per-
spektive ist die Würde des Men-

schen alles andere als unantast-
bar. Unantastbar dagegen ist das 
Anrecht auf Achtung der Würde, 
das dem Menschen unverlierbar 
gegeben ist. In diesem Sinne ist 
nahegelegt, den ersten Satz des 
Deutschen Grundgesetzes nicht als 
Beschreibung, sondern als Impera-
tiv zu lesen, nämlich, dass die Wür-
de des Menschen zwar angetastet 
werden kann, aber nicht angetas-
tet werden darf. 

Was man sich unter Anrecht auf 
Achtung vorstellen kann, lässt sich 
an folgendem Beispiel verdeutli-
chen: Die Aussage, dass jedes Kind 
ein Anrecht auf eine ausreichende 
Versorgung und fürsorgliche Zu-
wendung hat, wird auf allgemei-
ne Zustimmung stoßen. Nun gibt 
es zweifellos Kinder, denen aus 
unterschiedlichsten Gründen kei-
ne ausreichende Versorgung und 
fürsorgliche Zuwendung zukommt. 
Es wird also ihr Anrecht auf Ver-
sorgung und Zuwendung nicht ge-
achtet, dieses hört deshalb aber 
nicht auf, unvermindert zu gelten. 
Das Recht bleibt unantastbar, auch 
wenn es nicht geachtet wird. Viel-
leicht muss noch ein Schritt wei-
tergegangen werden: Gerade die 
Nichtachtung des Anrechts macht 
die Gültigkeit und Unantastbarkeit 
dieses Anrechts bewusst (vgl. Här-
le 2010).

Ich denke, dass man sagen kann, 
dass die Missachtung des Instru-
mentalisierungsverbotes einen 
wesentlichen Teil dessen trifft, 
was wir intuitiv als Würdeverlet-
zung ansehen würden. Gleichzei-
tig liegen in Kants Begründung der 
Würde schwerwiegende Probleme 
mit weitreichenden Folgen: Kant 
spricht nur der Vernunft und der 
damit verbundenen Fähigkeit zur 
moralischen Autonomie, welche 
die Menschheit in sich trägt, Würde 
zu. Kants Würdeverständnis basiert 
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auf einem Menschenbild, das auf 
einem Gegensatz von Körper und 
Geist, Vernunft und Neigung aufge-
baut ist. Das autonome körperlose 
Selbst wird dem Körper, der mit Ab-
hängigkeit, Verletzlichkeit, Gefühl 
und dem Mangel an Autonomie 
gleichgesetzt wird, gegenüberge-

wir da in unseren alltäglichen Begeg-
nungen vor uns haben, vor allem in 
solchen, in denen das Gegenüber auf 
unser Hilfe und Unterstützung ange-
wiesen ist: ein Wesen, das nicht nur 
über moralische Autonomie verfügt, 
sondern gleichzeitig auch auf vielerlei 
Weise verwundbar ist. 

Daseinsgestaltung bezieht. Nur 
wenn Menschenwürde und die 
ihr geschuldete Achtung in einem 
kognitiv nichtfragmentierenden 
Zusammenhang konkretisiert wer-
den, indem sie auf die psycho-
physische Integrität von Personen 
bezogen werden, können „die für 
die 'Wahrnehmung' bestimmter 
Verpflichtungen als konstitutiv sich 
erweisenden 'perzeptiven' Muster 
und 'motivationalen' Ressourcen 
miteinbezogen werden.” (Rem-
mers 2000, 316) 

Mit der US-amerikanischen Philo-
sophin und Philologin Judith But-
ler (2003, 99f.) lässt sich die anth-
ropologische Ausgangslage eines 
Gestaltungsauftrags und einer 
Schutzfunktion folgendermaßen 
beschreiben: 

„Dass wir uns von Anfang an und gegen 
unseren Willen einem Übergriff ausge-
setzt finden, ist das Zeichen einer Ver-
letzbarkeit und eines Verpflichtetseins, 
die wir nicht in einem Willensakt los-
werden können. Verteidigen können wir 
uns gegen sie nur, indem wir die Asozia-
lität des Subjekts höher stellen als seine 
schwierige und nicht zu steuernde, ja 
manchmal unerträgliche Relationalität. 
Was könnte es heißen, eine Ethik aus 
der Sphäre des Ungewollten zu entwi-
ckeln? Es könnte bedeuten, dass man 
sich diesem primären Ausgesetztsein 
vor dem Anderen nicht verschließt, dass 
man nicht versucht, das Ungewollte ins 
Gewollte zu überführen, sondern statt-
dessen eben die Unerträglichkeit des 
Ausgesetztseins als Zeichen einer geteil-
ten Verletzlichkeit, einer gemeinsamen 
Körperlichkeit, eines geteilten Risikos 
begreift.” 

Es ist unsere Verletzlichkeit, aber 
auch unsere geteilte Sehnsucht 
nach gelingender Lebensführung, 
welche in augenfälliger Weise 
eine Hilfs- und Schutzbedürftigkeit 
sichtbar machen, in denen ein Ge-
staltungsauftrag evident wird. Die 
Verletzbarkeit, von der Butler hier 
spricht, ist aus meiner Sicht nicht 
nur in der Unvollkommenheit der 
organischen Ausstattung des Men-

stellt. Kants entscheidender Schritt 
zur Begründung des kategorischen 
Imperativs ist ja eben nicht die An-
erkennung des konkreten Einzel-
nen mit bestimmten Interessen, 
Überzeugungen und Bedürfnissen 
einer Person, die eine Geschichte 
hat und sich in einer ganz bestimm-
ten Lebenssituation befindet. Was 
anerkannt und geachtet werden 
soll, ist vielmehr das Potential zur 
moralischen Autonomie der Ande-
ren und der eigenen Person. 

Darüber hinaus sehe ich das Problem, 
dass die Aufforderung, die morali-
sche Autonomie zu achten, in unse-
rem Alltag nicht genug Motivation ist, 
um unsere Aufmerksamkeit für die 
Situationen und Bedürfnisse anderer 
Menschen wach zu halten und uns 
die Pflicht zur Achtung zu vergegen-
wärtigen. Anders sieht es aus meiner 
Sicht aus, wenn uns bewusst ist, wen 

Würde als Schutzfunktion und Ge-
staltungsauftrag 

Als Ausgangpunkt einer mora-
lisch-ethischen Haltung vor allem 
in Gesundheitsberufen scheint es 
angemessener, Menschen aus der 
Perspektive der „geteilten Mensch-
lichkeit” (Pauer-Studer 1996, 268) 
in den Blick zu nehmen, nämlich 
unter dem Aspekt unserer Ver-
wundbarkeit und Empfindlichkeit 
für Verletzungen der unterschied-
lichsten Art. Sicher, das Bild vom 
autonomen, selbstbestimmten 
Menschen schmeichelt mehr als 
das des abhängigen und schutzbe-
dürftigen Menschen, aber es zeigt 
eben nur die halbe Wahrheit. Um 
jedoch der ganzen Wahrheit unse-
res Lebens gerecht zu werden, ist 
ein Würdeverständnis gefordert, 
das sich auf die ganze Mannigfal-
tigkeit und Fülle der menschlichen 
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schen und der fortbestehenden 
Fragilität der leiblichen Existenz 
begründet, die besonders deutlich 
in den Phasen der Kindheit, Krank-
heit und im Alter hervortritt, son-
dern auch darin, dass Entwicklung 
personaler Identität und ihre Sta-
bilisierung fortwährend auf intakte 
Anerkennungsverhältnisse ange-
wiesen bleibt.

Warum ist nun das Ausbilden und 
Aufrechterhalten einer persona-
len Identität so wichtig? Personale 
Identität aufzubauen, lässt sich in-
sofern als anthropologische Grund-
aufgabe verstehen, als Menschen 
damit unterscheidbar werden und 
zudem die notwendige Passung 
zwischen subjektivem Innen und 
gesellschaftlichem Außen bewäl-
tigt werden kann (vgl. Keupp et. 
al 2008). Der Aufbau und das Auf-
rechterhalten personaler Identi-
tät ist jedoch kein Geschehen, das 
Einzelne für sich selbst bewerkstel-
ligen können, sondern etwas Dialo-
gisches: Unsere personale Identität 
ist stets auf die Rückversicherung 
durch andere angewiesen und be-
darf eines Kontextes unterschied-
licher Anerkennungsformen. 

Durch gelungene Anerkennungsbe-
ziehungen finden wir Bestätigung 
für das grundlegende Bedürfnis, 
uns selbst als Person und unserem 
Leben einen Wert zuzusprechen. 
Die Überzeugung, dass die Vorstel-
lung vom „So-Sein-Wollen“ der Per-
son und des eigenen Lebensplans 
es wert sind verwirklicht zu wer-
den, macht das Selbstwertgefühl 
der Person aus. Das Selbstwert-
gefühl und das Vertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten, diese Aspek-
te so weit wie möglich realisieren 
zu können, sind die Quellen, aus 
denen sich die Selbstachtung einer 
Person speist, welche den Kern der 
personalen Identität bildet. Selbst-
achtung ist deshalb ein so funda-

mentales Gut, weil sie einen stark 
motivationalen Charakter besitzt. 

Das Anrecht auf Achtung kann in 
diesem Sinne verstanden werden: 
Uns so zu begegnen, dass wir auch 
in der Lebenssituation, in der sich 
die Verwundbarkeit unserer Exis-
tenz nicht länger verleugnen lässt, 
an einem akzeptablen Selbstbild 
festhalten können. Dieses akzep-

und damit am Gefühl der eigenen 
Würde und Selbstachtung festhalten 
zu können. Wie zentral Anerkennung 
für ein unverzerrtes Selbstverständ-
nis ist, drückt der bulgarische Schrift-
steller und Wissenschaftler Tzvetan 
Todorov aus, indem er schreibt: „Die 
Anerkennung unseres Seins und die 
Bestätigung unseres Wertes sind der 
Sauerstoff des Daseins.” (Todorov 
1995, 107)

table Selbstbild kommt wiederum 
zustande, wenn eine Person ihr 
Selbstwertgefühl und ihr Selbst-
vertrauen, die zunächst als innere 
Einstellungen verstanden werden 
müssen, den anderen gegenüber 
glaubhaft verkörpern kann. Der is-
raelische Philosoph Avishai Marga-
lit schreibt dazu: „Würde lässt sich 
mithin als Verkörperung oder Ab-
bild der Selbstachtung begreifen.” 
(Margalit 1999, 73) Das Gefühl der 
eigenen Würde ist damit an den 
Leib des Menschen gebunden, der 
als lebendiger und sichtbarer Trä-
ger der Würde fungiert.

Gegenüber Arthur Schopenhauer 
lässt sich nun argumentieren, gerade 
weil Menschen am Geist und Körper 
so verletzbare Wesen sind, brauchen 
sie spezifische Anerkennungsweisen, 
um an einem akzeptablen Selbstbild 

Welche Formen der Anerkennung 
sind nun notwendig, um persona-
le Identität aufzubauen und zu be-
wahren? Der deutsche Sozialphilo-
soph Axel Honneth beschreibt drei 
Formen der sozialen Anerkennung, 
auf die eine Person in modernen 
Gesellschaften angewiesen ist (vgl. 
Honneth 2003).

Die mit Kant beschriebene Ver-
bindung von Menschenwürde und 
Autonomie nimmt eine der drei 
erforderlichen Anerkennungswei-
sen des Menschen in den Blick. Sie 
zielt darauf ab, dass eine Person 
eine kognitiv vermittelte Selbst-
achtung entwickeln kann. Das ist 
dann möglich, wenn sie als Mit-
glied eines Gemeinwesens an des-
sen institutioneller Ordnung und 
Rechtsverhältnissen gleichberech-
tigt partizipieren kann. Diese Aner-
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kennungsform trägt den Charakter 
einer Gleichbehandlung und wird 
von Honneth im Rückgriff auf die 
Kantische Tradition mit dem Be-
griff des „moralischen Respekts“ 
belegt (vgl. Honneth 2003). Im 
Rahmen dieser Anerkennungsform 
wären unsere politischen und all-
täglichen Praxen dahingehend zu 
hinterfragen, ob diese einen ein-
schränkenden, diskriminierenden 
oder ausschließenden Charakter 
haben. 

Menschen durch entsprechende 
Rechte vor ungerechtfertigten Ein-
griffen in ihre Autonomie und In-
tegrität zu schützen und zur „Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt“ 
zu machen, ist ein wichtiger Aspekt 
des Gestaltungsauftrags. Würde-
verletzungen gehen aber oftmals 
nicht von Verletzungen formaler 
Rechte aus, sondern durch Vorent-
halten sozialer Wertschätzung. Der 
amerikanische Philosoph Richard 
Rorty weist in seinem Hauptwerk 
„Kontingenz, Ironie und Solidari-
tät“ auf die seelische Verletzbarkeit 
von Wesen hin, denen es an sozia-
ler Wertschätzung fehlt: 

„Denn die wirksamste Weise, Menschen 
anhaltenden Schmerz zuzufügen, be-
steht darin, sie zu demütigen, indem 
man alles, was ihnen besonders wichtig 
schien, vergeblich, veraltet, ohnmächtig 
erscheinen lässt.” (Rorty 1998, 153)

Menschen, denen dauerhaft ein 
deformiertes, herabwürdigendes 
Bild von der Gesellschaft rück-
gespiegelt wird, werden es sehr 
schwer haben, trotz gleicher Frei-
heitsrechte ihre Selbstachtung 
langfristig aufrechtzuerhalten. Sie 
benötigen über die Erfahrung der 
kognitiven Achtung hinaus auch 
die Erfahrung sozialer Wertschät-
zung. Diese wird zum Ausdruck 
gebracht, indem Fähigkeiten und 
Unfähigkeiten Einzelner in einer 
solidarischen Wertegemeinschaft 

berücksichtigt werden. Je nach 
Komplexitätsgrad der sozialen 
Interaktion und je nach kulturel-
len Gegebenheiten muss auch 
diese Form der Anerkennung in 
angemessenen Verhaltensweisen 
zum Ausdruck gebracht werden 
(vgl. Honneth 2010). Soziale Wert-
schätzung gewinnt erst dann an 
Glaubwürdigkeit, wenn über die 
symbolische Ebene hinaus zudem 
materielle Mittel zur Verfügung ge-
stellt und/oder entsprechende ins-
titutionelle Maßnahmen getroffen 
werden: beispielsweise dadurch, 
dass Menschen mit Behinderun-
gen neben der formalen gesetz-
lichen Gleichstellung auch ein Be-
such von Regelschulen oder eine 
Teilhabe am Arbeitsmarkt ermög-
licht wird. Dies den Betroffenen 
zuzugestehen, reicht allerdings 
keineswegs. Vielmehr müssen sie 
aktiv unterstützt werden, indem 
in Schulen, an Arbeitsplätzen und 
in öffentlichen Verkehrsmitteln für 
Barrierefreiheit gesorgt wird und 
beispielsweise StützlehrerInnen 
in Schulen zur Verfügung gestellt 
werden.

Die dritte, von Axel Honneth be-
schriebene Form der Anerkennung 
bezieht sich auf das menschliche 
Bedürfnis nach emotionaler Zu-
wendung — die erste und basale 
Form der Anerkennung, die sich 
am Prinzip der Liebe orientiert. 
Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
ein Individuum mit seinen Bedürf-
nissen und Wünschen als in sei-
nem Wert einzigartig von konkre-
ten Personen anerkannt wird. Das 
Selbstverhältnis, das sich dadurch 
ausbildet, ist das des existenziel-
len Selbstvertrauens (vgl. Honneth 
2003). Diese Anerkennungsform 
ist wohl die schwierigste. Denn ob-
wohl die meisten Menschen ein 
Bedürfnis nach Zuneigung und Lie-
be haben, stellt sich dennoch die 
Frage, ob sie deshalb schon den 

legitimen Anspruch darauf haben, 
geliebt zu werden. Liebe basiert 
auf freier Entscheidung und kann 
durch nichts erzwungen werden. 
Auch wenn aus anerkennungstheo-
retischer Sicht ein intaktes Selbst-
verhältnis nicht nur auf Recht und 
Moral, sondern auch stets auf So-
lidarität und Liebe angewiesen ist, 
stehen die motivationalen Grund-
lagen von Liebespflichten niemals 
zur Gänze in der Macht der Betrof-
fenen. Deshalb können Menschen 
einander die wechselseitige Erfül-
lung dieser Pflicht nicht in gleicher 
Weise garantieren, wie jene des 
Gebots der gleichen Achtung oder 
der Wertschätzung. Damit soll aber 
nicht gesagt werden, dass Liebe, nur 
weil wir sie nicht voneinander ver-
langen können, nicht in einem ethi-
schen Sinne wünschenswert wäre 
(vgl. Pollmann 2005). Der deutsche 
Philosoph Arnd Pollmann rät ange-
sichts dieses Dilemmas das intege-
re Leben als „schwieriges Verhältnis 
zu anderen” zu verstehen: 

„Menschen sind nicht bloß wechselseitig 
aufeinander angewiesen, sie sind sich zu-
gleich auch wechselseitig entzogen. Mit 
der menschlichen Anerkennungsbedürf-
tigkeit geht stets auch die Gefahr eines 
unfreiwilligen Verzichts auf letztlich unver-
fügbare Bindungen der Liebe […] einher, 
für deren Fehlen oder auch Verlust nie-
mand zur Rechenschaft gezogen werden 
kann, selbst wenn es dabei zu tiefgreifen-
den und desintegrierenden Schmerzerfah-
rungen kommt.” (Pollmann 2005, S. 259)

Warum wir die Bürde der Achtung 
der Würde auf uns nehmen sollen 

Der Achtungsanspruch impliziert 
einen Gestaltungsauftrag, der sich 
in unterschiedlichen Anerken-
nungsformen konkretisiert. Eine 
Schutzfunktion ist deshalb an-
gemessen, weil sich Erfahrungen 
der Missachtung durch das Vor-
enthalten von Anerkennung, wie 
sie beispielsweise mit Bezug auf 
Kant beschrieben wurden, auf die 
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psychische Integrität der Person 
ebenso negativ auswirken wie or-
ganische Erkrankungen oder Be-
schädigungen (vgl. Honneth 2003). 
Honneths Annahme, dass die be-
schriebenen Anerkennungsfor-
men einen bedeutenden Einfluss 
auf die Gesundheit ausüben, wird 
von unterschiedlichsten Untersu-
chungsergebnissen im Bereich der 
Gesundheitsforschung (vgl. Wilkin-
son 2001, Siegrist 1996) gestützt. 
Auch im Rahmen einer interdiszi-
plinären Studie zur Würde in der 
geriatrischen Langzeitpflege konn-
te aufgezeigt werden, dass Acht-
losigkeit, mangelnder Respekt und 
fehlende Wertschätzung heftige 
negative Gefühle auslösen wie z.B. 
Empörung, Scham, Trauer, Rück-
zug, das Gefühl der Wertlosigkeit, 
Verlassenheitsgefühle, das Gefühl 
extremer Hilflosigkeit bis hin zu 
dem Wunsch zu sterben (vgl. Pfa-
bigan 2010).

Natürliche Gewalten wie Krank-
heiten, Beeinträchtigungen und 
Verlust von Selbstbestimmung 
und Körperkontrolle können Krän-
kungen bedeuten und die Selbst-
achtung und das Gefühl der eige-
nen Würde ins Wanken bringen. 
Es hängt von anderen Menschen 
ab und ihrem mehr oder weniger 
geleisteten helfenden Beistand, 
ob diese Kränkungen vertieft, ge-
mildert oder vielleicht sogar über-
wunden werden können. In der 
Frage der Würde, das sollte hier 
gezeigt werden, geht es nicht um 
ein Ideal, sondern darum, wie der 
implizierten Schutzfunktion und 
dem implizierten Gestaltungsauf-
trag Rechnung getragen werden 
kann, insbesondere jenen Men-
schen gegenüber, denen der Ach-
tungsanspruch nicht wie selbstver-
ständlich zuwächst. In der Frage 
der Würde geht es immer um die 
Beziehung zum Mitmenschen und 
darum, ihn soweit als möglich vor 

Entwürdigungen zu bewahren. Es 
geht, um mit Todorov zu sprechen, 
um unseren Platz in der Welt (vgl. 
Todorov 1995).
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